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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1957

Norm

FGG §127

GmbHG §15

Rechtssatz

Die Frage, ob die Bestellung zum Geschäftsführer im Gesellschaftsvertrag dann wieder wirksam wird, wenn ein

gründender Gesellschafter, der aus der Gesellschaft ausgetreten ist, wieder Gesellschafter wird, ist im Gesetze nicht

ausdrücklich gelöst. Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit dieser Entscheidung sind die Voraussetzungen für eine

Aussetzung nach § 127 FGG gegeben.
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